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Gemeinde Gülzow-Prüzen     Gülzow-Prüzen, d. 11.06.2020 
Der Bürgermeister 
 

Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner! 
 
Die Sitzung der Gemeindevertretung Gülzow-Prüzen  

 
findet am 
 

                             Donnerstag, d. 18.06.2020, um 18:00 Uhr 
 
im Gemeindehaus in Prüzen statt. 
 
TAGESORDNUNG 
 
A) Öffentlicher Teil 
  1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit  
      und der Beschlussfähigkeit 
  2. Unterbrechung der Sitzung für die Einwohnerfragestunde 
B) Einwohnerfragestunde 
C) 
  3. Wiedereröffnung der öffentlichen Sitzung 
  4. Änderungsanträge zur Tagesordnung 
  5. Billigung der Sitzungsniederschriften der GV-Sitzungen vom 17.03.2020 und 17.04.2020 
  6. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 
  7. Beschluss zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Gülzow-Prüzen über die Erhebung  
      von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände 
  8. Änderung zum Beschluss DS-Nr. 02/20 vom 27.02.2020 – Übernahme von Flächen am  
      „Hofplatz“ Gülzow 
  9. Beschluss über die Heranziehung der Beschlussfassung über die Vergabe der Bauleistung 
      „Ausbau und Einbau von zwei Hallentoren im Gerätehaus der Feuerwehr Karcheez“ vom  
      Haupt- und Finanzausschuss auf die Gemeindevertretung  
10. Beschluss über die Vergabe der Bauleistung für die Maßnahme „Ausbau und Einbau von  
      zwei Hallentoren im Gerätehaus der Feuerwehr Karcheez“ 
11. Diskussion zum Tor der Bungalowsiedlung 
12. Diskussion zum Rückbau bzw. zur Instandsetzung von Badestegen 
13. Anträge und Anfragen 
D) Nicht öffentlicher Teil 
14. Grundstücksangelegenheiten 
15. Anträge und Anfragen 
 
gez. 
Kissmann 
Bürgermeister 
 
Auf Grund der aktuellen Situation in Hinblick auf die Corona-Pandemie ist von jeder 
Einwohnerin/ jedem Einwohner selbst einzuschätzen, ob eine Teilnahme unbedingt 
notwendig ist. 
Nach § 8 Abs. 3 Corona-Übergangs-LVO MV vom 08. Mai 2020 sind alle anwesenden 
Personen in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die mindestens folgende Angaben 
enthält: Vor- und Nachname, vollständige Anschrift und Telefonnummer. Diese 
Anwesenheitsliste wird nach vier Wochen vernichtet. 


